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§ 13 Für Bauvorhaben von untergeordneter Bedeutung, durch welche keine zum Rekurs 
berechtigenden Interessen Dritter berührt werden, wird anstelle des ordentlichen Verfahrens 
das Anzeigeverfahren angewendet. 

Beim Anzeigeverfahren entfallen die Aussteckung und die öffentliche Bekanntmachung. Die 
Behandlungsfrist beträgt 30 Tage. Das Bauvorhaben gilt als bewilligt, wenn keine der zu-
ständigen Behörden innert dieser Frist eine andere Anordnung trifft. 

Die Gesuchstellenden können anstelle des Anzeigeverfahrens die Durchführung des ordent-
lichen Verfahrens verlangen. 
 
 
§ 14 Das Anzeigeverfahren findet namentlich Anwendung auf: 

a) Vordächer; 

b) Balkone, Nischen, Rück- und Vorsprünge; 

c) Dachkamine und andere kleinere technisch bedingte Dachaufbauten; 

d) Dachflächenfenster, Dachaufbauten, wie Lukarnen, Gauben und dergleichen, sowie 
Dacheinschnitte, sofern sie zusammen mit den bereits bestehenden nicht mehr als 1/20 
der betreffenden Dachfläche beanspruchen; ausgenommen sind Vorhaben in Kernzo-
nen und Quartiererhaltungszonen; 

e) unwesentliche Verkleinerungen des Gebäudegrundrisses und des Baukubus; 

f) die Veränderung einzelner Fassadenöffnungen, insbesondere von Türen und Fenstern; 

g) das Verschieben oder Einziehen von Trennwände; 

h) Änderungen der Zweckbestimmung einzelner Räume ohne Änderung der Nutzweise; 

i) Einrichtung und Umbau von Heizungen sowie Öltanks für das bediente Gebäude; 

j) Empfangsantennen, soweit bewilligungspflichtig (§ 1 lit. i) 

k) Anlagen für die Nutzung von Sonnenenergie, soweit bewilligungspflichtig (§ 1 lit. k); 

l) offene, nicht gewerbliche Schwimmbäder; 

m) Gartenhäuser und Schöpfe gemäss § 18 Abs. 1 BBV II; 

n) Reklameeinrichtungen, soweit bewilligungspflichtig (§ 1 lit. f), ausser in Kernzonen; 

o) Mauern und geschlossene Einfriedigungen von nicht mehr als 1,5 m Höhe ab gewach-
senem Boden; 

p) die Unterteilung von Grundstücken gemäss § 309 lit. e PBG 
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§ 15 Das örtliche Bauamt beurteilt, ob keine zum Rekurs berechtigenden Interessen Dritter 
berührt werden und daher auf die Aussteckung und die öffentliche Bekanntmachung ver-
zichtet werden kann. 
 
Das Anzeigeverfahren wird gleichwohl durchgeführt, sofern die Gesuchstellenden das Ein-
verständnis der offensichtlich zum Rekurs berechtigten Dritten schriftlich nachweisen. 
 
In Zweifelsfällen wird das Vorhaben öffentlich bekannt gemacht, sobald die aufzulegenden 
Unterlagen vollständig sind. Werden innert der Auflagefrist Zustellbegehren gemäss § 315 
PBG2 gestellt, findet das ordentliche Verfahren, andernfalls das Anzeigeverfahren Anwen-
dung. Unverzüglich nach Ablauf der Auflagefrist orientiert das örtliche Bauamt die Gesuch-
stellenden und die kantonale Leitstelle entweder über die Zustellbegehren oder über die 
Behandlung des Vorhabens im Anzeigeverfahren. Die Behandlungsfrist von 30 Tagen be-
ginnt in diesem Fall am dritten Tag nach Ablauf der Auflagefrist. 


